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Landkreis Lüchow-Dannenberg  17.09.2020 
Der Landrat 

01-Landratsbüro 

Sitzungsvorlage Nr.: 2020/618 
Antrag 

Antrag der Gruppe grüneXsoli vom 07.09.2020: Anweisung der VertreterInnen 
des Landkreises in den Gremien der GWBF, Dividendenüberschüsse nur für 
Maßnahmen des Klimaschutzes einzusetzen 

 

Kreisausschuss 21.09.2020 TOP  
 

Kreistag 28.09.2020 TOP  
 
Eingang per E-Mail am 07.09.2020 
 

grüne X soli im Kreistag 7.9.20 
 
Für die kommenden Sitzungen des KA und des KT beantragen wir folgende TOPs: 
 
1) Anweisung der VertreterInnen des Landkreises in den Gremien der GWBF, 
Dividendenüberschüsse nur für Maßnahmen des Klimaschutzes einzusetzen 
 
2) Änderung der Geschäftsordnung der Trägerversammlung des Jobcenters 
 
Kurt Herzog    
 

Stellungnahme der Verwaltung:     

In einem Fall ist eine derartige Vorgabe des KA bereits erfolgt, in der Erwartung es handele sich um 
eine einmalige Situation. 
Damals war noch nicht absehbar, dass sich höhere Dividendenausschüttungen wiederholen und zwar 
deutlich höher, als der Landkreis eine Rückzahlung an ihn im Wege der angemessenen Verzinsung 
des zur Verfügung gestellten Eigenkapitals durchsetzen kann. Insofern stellt sich grundsätzlich die 
Frage, was mit diesen Dividenden-Überschüssen bei der GWBF geschehen soll. Auch eine Weisung 
des KA an die Stimmvertreter des Landkreises in den Gremien der GWBF wäre grundsätzlich möglich. 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die GWBF in die Richtung tätig werden darf oder ggfls. Probleme 
bei Abschlussprüfungen und letztlich steuerrechtlich zu erwarten hätte. Die GWBF hat nach ihren 
Gründungsintentionen und ihrem Gesellschaftervertrag nicht die Aufgabe des Klimaschutzes. Sie 
darauf festzulegen, die Dividendenüberschüsse für Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen, könnte 
unzulässig sein. Sofern diese Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung auf Betriebe 
gebunden würden, könnte dies zu sog. beihilferechtlichen Problemen führen und als unzulässige 
(wettbewerbsverzerrende) Unterstützung von Betrieben gesehen werden. 
 
Es wird deshalb dringend empfohlen, diese Fragen vorab durch die GWBF von deren Steuerberater 
prüfen und klären zu lassen.  

 

Anlagen:   

Anlage 1: Sitzungsvorlage 2020/547 
Anlage 2: Änderungsantrag vom 29.06.2020 
Anlage 3: Auszug NKomVG 
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